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Vieodndden üng

die Ertrunkenen betreffend .

I . So bald man einen Ertrunkenen wird aus dem

Waſſer gezogen haben ; ſo muß man ihn mit moͤglichſter
Geſchwindigkeit in die naͤchſte Behauſung bringen , wel⸗

ches kein Unterthan verweigern ſoll . Der Ertrunkene

muß bei der Transportirung nicht hart gedrukt oder ſonſt

uͤbel behandelt werden , man muß ihn mit der Vorſicht

tragen , daß der Kopf ein wenig erhoͤht gehalten , die

durchgehends ſchaͤdliche Gewohuheit aber , ihn auf den

Kopf zu ſtellen , aͤuſerſt vermieden werden .

II . Wann der Ertrunkene an den Ort , wo ihm

die noͤthige — ſchleunige Huͤlfe geleiſtet werden kann ,

gebracht worden iſt ; ſo muß man ihn alſobald mit aller

Geſchwindigkeit entkleiden , alsdann den Koͤrper mit lei⸗

nen Tuͤchern abtroknen , und ihn mit warmen Federde⸗

ken , die man waͤhrend der Zeit , daß man ihn abtroknet ,

maͤßig waͤrmen laſſen muß , wohl zudeken . Das Stuͤb⸗

lein aber worein der Ertrunkene gelegt wird , muß nicht

zu ſehr , ſondern nur maͤßig eingeheizt werden .

III . Sofort muß man ihm vermittelſt einer Roͤhre
warme Luft in den Mund blaſen , dabei aber die Naſe

des Ertrunkenen veſt zuhalten . Sollte aber der Mund

ſo veſt geſchloſſen ſeyn , daß man ſolchen , ohne ihm Ge⸗

walt

—

—
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walt anzuthun , nicht oͤfnen koͤnnte ; ſo muß man die

nemliche Roͤhre in ein Naſenloch des Ertrunkenen ſteken ,
um ihn dadurch die warme Luft einzublaſen , 73 dem

Einblaſen der Luft in den Mund oder in die Naſe aber

muß ein Gehuͤlfe mit einer Hand ſachte uͤber die Bruſt

nach oben zu fahren , damit das Ein - und Aus sathmen
dem Ertrunkenen wieder verſchaft werde .

IV.
35155

der Zeit , daß ſich einige Leute mit

erſt beſchrie Huͤlfsmitteln beſchaͤftigen , muß von

andern die 20 rhch⸗ethſeeh gehoͤrig zubereitet , und

dem Ertrunkenen dieſer Rauch in den Hinterleib gebla

ſen werden ; man muß aber den Blaſebalg nicht zu ge⸗,
ſchwind trei en , ſondern ſolchen nur ſtaͤt auf⸗ und zu⸗

druͤken , hiebei muß der Ertrunkene etwas auf die rechte
Sette gelegt , und das Haupt etwas erhoͤht werden .

V. Indem dieſes geſchieht , kann ein anderer Gehuͤlfe
den Bart einer Feder in den fluͤchtigen Geiſt tunken , und

ſolche wechſelsweiſe bald in die Naſenloͤcher , bald in den

Hals oder Schlund des Ertrunkenen ſteken , und wann

hierauf ein Erbrechen entſtanden , ſo gießt man demſel⸗

ben etwas lau Waſſer in den Mund , wobei man genau

darauf achtet , ob er ſolches ſchlukt , geſchieht dieſes , und

ſchlukt er wuͤrklich, ſo loͤßt man ein Brieſlein von dem

Brechweinſtein in warmen Waſſer auf , und giebt ihm
von Minute zu Minute einen Loͤffel voll davon in Mund ,
bis er ſich etlichemal erbrochen hat , wo man ſodann einen

Loͤffel voll Kampferbrandwein in den Mund laufen laͤßt.

VI. Waͤh⸗
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VI. Waͤhrend dieſe ri jen 1 andere

die Fußſohlen des Ertrunkenen mit ber Buͤrſte ſtark rei⸗

ben , andere die Flauell⸗ Lumpen mit dem Wl
wein ſtark benezen , und damit den Kopf , den Ruͤken

und die Schlaͤfe auch die Aerme ſanft doch geſchwind

reiben . Der Ruͤken und die Aerme aber muͤſſen von

unten nach oben zu gerieben werden ,

VII . Mit dieſer ichtungen muß an einem Er⸗

trunkenen wechſelsweiſe ununterbrochen , wenigſtens vier

Stunden lang fortgefahren werden , und waͤhrend dieſer

Zeit , ja gleich beim Transportiren der naächſte Barbie⸗

rer , oder Bader herbeigeholt werden , findet nun dieſer

ſchon Zeichen eines langen Todes , zum Beiſpiel , das

haͤutleins von der Haut , oder Fleken ,

zulniß bedeuten , oder 92ar

2
Abgehen des Oberhaͤu

die die angehende Foͤ

Puls , oder gar kein Athemholen , und die 4

ſind verfloſſen ; ſo iſt alle Hofnung zur 55 6s
trunkenen verlohren . Kommt der Barbierer , und er trift

das Geſicht des Ertrunkenen roth , blau , oder ſchwarz ,

die Gliedmaſen deſſelben aber noch warm und etwas be⸗

weglich an ; ſo muß er ihm ſogleich die eine Halsader

oͤfnen, und wo moͤglich 6⸗10 Unzen Blut aus derſelben

zu bringen trachten , auf die Oefnung aber , wann aus

derſelben das Blut nur troͤpfelt, alſobald Spinnengeweb ,

oder ein Stuͤklein Zunder , oder ein Baͤuſchlein mit Kam⸗

pferbrandwein benezt , legen . Iſt aber der Koͤrper eißkalt ,

die Glieder ſteif und unbeweglich , ſo darf keine Ader

geſchlagen werden .

8

VIII . Wann



VIII . Wann der Ertrunkene einige Zeichen des Le⸗

bens von ſich giebt ; ſo muß man die obgemeldten Mittel

zeichen des wuͤrklichen Lebens

ſodann muß der Barbierer

nkenen ſtaͤrkende Mittel ,

n; einige Loͤffel voll

ohl die beſte ſtaͤrkende

tient muß ſodann in ein

worein man ihn mit dem Kopf etwas hoch

ſortſeten ,orkſezen ,

warmen Wei

Arzneien dieſemin

warmes

legen muß , gebracht ; ruhig erhalten und bei ihm noch
7 16 Det 0 14 Nondeneinige Zeit gewacht werden .

Sind alle Verrichtungen bei einem Ertrunkenen

Ille Cterä hſchAuegeſchehen ; ſo muͤſſen ten , Lumpengefaͤſe ,
8

Glaͤſer ꝛc. wieder in die Kuͤſte gethan und dieſe wohl ver⸗

ſchloſſen wieder an den nemlichen Ort gebracht werden ,

woher ſie , ſobald der Ertrunkene gefunden worden , ge⸗

holt wurde ; auch muß der Schluͤſſel zu der Kuͤſte wieder

demjenigen anvertraut werden , von dem man ihn ge⸗

habt hat . Damit aber die Kuͤſte und der dazu gehoͤrige

Schluͤſſel jedesmal ſchnell herbei gebracht werden koͤnne /
ſo muß die Kuͤſte an einem Ort des Rathhauſes verwahrt ,

der Schluͤſſel dazu aber dem Dorfwaͤchter gegeben , und

von dieſem allemal , wann man der Kuͤſte benoͤthigt iſt/
dieſelbe ſammt dem Schluͤſſel aufs eilfertigſte geholt werden .

X. Damit aber jedermann wiſſe , wo die naͤchſte

Kuͤſte befindlich iſt ; ſo wird hiemit bekannt gemacht , daß



eine bei dem jeweiligen Burgermeiſter in hieſiger Reſidenz⸗

ſtadt , die zweite in Knielingen , die dritte in Liedolsheim ,

die vierte in Eggenſtein , die fuͤnfte aber in Spoͤck, und

zwar auf den Rathhaͤuſern erwaͤhnter Ortſchaften aufbe⸗

wahrt , und ſolche Kuͤſten alle Monat vom Landphyſico

unterſucht werden ſollen , damit nach Befinden der Um⸗

ſtaͤnde jedesmal das abgehende in einen oder der andern

Kuͤſte wieder erſezt werden koͤnne .

XI . In jeder Kuͤſte aber muͤſſen folgende Stuͤle be⸗

ſtaͤndig in Bereitſchaft ſtyn :

1) Vier Rollen Rauchtobak , jede Rolle zu einem Loth .

2 ) Eine Schachtel mit vielen Paketlein Brechpulver ,

oder Brech weinſtein .
3 )Zwei Flaſchen mit Kampferbrandwein .

4 ) Ein Flaͤſchlein mit fluͤchtigem Geiſt .

5) Eine Tobaksrauch⸗Maſchine mit ihrer Roͤhre .

6 ) Ein Loͤffel von verzinntem Eiſen .

7 ) Eine Roͤhre, um damit in den Mund oder in die

Naſe zu blaſen .

8 ) Flanelle , oder wollene Lumpen zum Reiben .

9 ) Etliche Schreibfedern mit dem Bart , um die Raſe

und den Schlund damit zu kuͤzeln .

10 ) Eine Buͤrſte .

11 ) Ein Exemplar von dieſer Verordnung .

Von dieſer Verordnung aber muͤſſen viele Exempla⸗

rien unter die Landleute vertheilt werden , damit ſie ſolche

oͤfters

m

ni

P.
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oͤfters leſen koͤnnen , auf daß ſiebei ei
nem

Ertrunkenen in

jedem Fall ſich die Verrichtungen und Handgriffe gelaͤuſig

machen koͤnnen , die bei demſelben zu 55 achten .

XII . So wie nun , ſobald eine Perſon im Waſſer

gefunden wird , einige Leute ſogleich die Nr . I. II . III .

u. ſ. w. bemerkte Dinge beobachten muͤſſen ; ſo muß zu

gleicher Zeit ein anderer Menſch zum naͤchſtennBarbierer ,
ein anderer zur Herbeiſchaffung der Kuͤſte, ein anderer

wann der Ort , wo der Ertrunkene ſich befindet , nicht

uͤber 3 Stund entfernt iſt , zum Landphyſico , und wann

die ertrunkene Perſon ein erwachſenes Weibsbild iſt , ein

anderer zur naͤchſten Hebamme geſchikt werden , damit

alle die Menſchen und Geraͤthſchaften , die zur Rettung
des Ertrunkenen erforderlich ſind , in groͤßter Eile herbei

kommen .

XIII . Weil aber oͤfters der Barbierer oder Bader

nicht gleich bei der Hand iſt ; ſo muͤſſen ſogleich andere

Perſonen das Tobaksrauch⸗Clyſtier ſezen , welches auf

folgende Art geſchieht :

à) Wird die meſſingene Buͤchſe voneinander geſchraubt .

b ) In die Helfte der Buͤchſe, woran der Blaſebalg
veſt gemacht iſt , wird ein Loth Rauchtobak geſtopft

auf die Art , wie man eine Tobakspfeife ſtopft , doch

nicht zu veſt .

6) Der Rauchtobak wird ſodann angezuͤndet.

) Wird
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und der Bla⸗r , un 5d) Wi ird die ! Buͤch ſe wie eder zugeſchre

ſebalg einigemal auf und zugezogen , bis der Tobak

recht Wiellte
e ) Hernach wird die Clyſtierroͤhre oben an die Roͤhre,

welche oberhalb der Buͤchſe veſt iſt , angeſtekt , und

die aͤuſſerſte Spize der Clyſtierroͤhre in den After

gebracht .

1) Wird das
he

Zaͤpflein von der Muͤndung

der Buͤchſe weggethan , und

g) hernach der Blaſchal⸗ ſtaͤt und nicht geſchwind auf

und zugedrukt .

n ) An der hoͤlzernen Handhabe , welche auf jeder Seite

an der Maſchine angebracht worden , hebt eine Per⸗

ſon die Maſchine veſt , indem eine andere den Bla⸗

ſebalg treibt .

Gleichwie aber auch die weiſe Veranſtaltungen ge⸗

troffen worden ſind , daß kein Wundarzt ſich unterf ſtehen

ſolle , die praxin internam uneing geſchraͤnkt auszuuͤben ;

ſo mußte doch auch darauf Bedacht werden /

daß bei ſchnell entſtehenden Krankheiten z. B . Blutſtuͤr,

zungen , Schlagfluͤſſen , Gerglftungen , Gichtern ꝛc. oder

bei einreiſſenden Epidemien , als :
—59

Kinderpolen ,

ſtaſern u. d. gl. dem von geordneten Aerztenentferntem

Landmann ſchleunige Huͤlfe geleiſtet werde , daher wird

in dieſen und aͤhnlichen Faͤllen dem angeſtellten Wundarzt

jedoch nur unter der Bedingung die praxis medica ge⸗

ſtattet , daß er dem ihm vorgeſezten Phyſico ungeſaͤum⸗
ten

.
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ten Bericht von ſchnellen Krankheitsanſaͤllen , oder Epi⸗
demien unter genauer Bezei chnung ſeiner vorlaͤufig getrof⸗
fenen Heilart erſtatte ; jeder Wundarzt aber wird vor ſei⸗
ner Anſtellung uͤber die Bel igsartſolcher Krankhei⸗
ten gepruͤft und auf die , fuͤr die Curart derſelben gege⸗
benen Vorſchriften „) hingewieſen .

Es wird ferner jedem unter dem Titel : Landchi⸗

Adns , angeſtelltem Wundarzt ſo , wie den Phyſicis ,
zur Pflicht gemacht , die ihm jaͤhr ich vorgekommene merk⸗

wuͤrdige Faͤlle, ſie moͤgen einen gluͤklichen , oder aber un⸗

gluͤklichen Ausg gang gehabt haben , zur Fuͤrſtlichen Regie⸗
rung einzuberichten 8 ) . eßfalſige an die Phyſikate
erlaſſene Verordnung lautet alſo :

8

Dem Phyſikat N. / ) wird

55alle ihm in praxi das

aufgegeben ,

allende merk⸗

wuͤrdigſte

*
) Dieſe Vorſchriften , welche aus guten Gruͤnden meiſtens auf

das , was unterlaſſen , ſeltener aber auf das , was gethan werden
ſoll , abzielen ; werden in den badiſchen Wochenblaͤttern und
Landealendern von Zeit zu Zeit bekannt gemacht .

) Herr Doctor Maler , welcher jezt als Landphyſikus des
Oberamts Carlsruhe angeſtellt iſt , hat nun Gelegenheit , ſeinen

in dem oben angefuͤhrten medieiniſchen B zriefwechſel geaͤuſſerten
Wunſch , daß ſolche Faͤlle mit Ueberlegung ausgeſucht , geordnet
und das Auszeichnenswuͤrdigſte durch den Druk bekannt gemacht
werden moͤchte , in Erfuͤllung zu bringen .

) Zu dieſem werden dann auch die unter dem Phyſteat ſte⸗
hende Landchirurgi gerechnet , mithin erſtrekt ſich dieſe Verord⸗
Rung guch auf dieſelbe .



merkwuͤrdigſte Calus zu notiren , und deſſen bei jedem

derſelben machende Obſerwationen , alljaͤhrlich ( mit dem

ihme bereits anbefohlnen

zuſenden . Decretum Carlsr

Juli 1767 .

Viſitationsbericht ) anhero ein⸗

ruhe in Conſ . aul . den r5ten

So wird der Wundarzt zur Vervollkommnung ſeiner

Wiſſenſchaft in Thaͤtigkeit erhalten und Kenner werden in

Stand geſezt , ſich von den fortſchreitenden Kenntniſſen

der badiſchen Wundaͤrzte zu verſichern , und ſo muß das

Wundarzneiweſen in meinem Vaterland immer mehr und

mehr fuͤr den Staat nuͤzlicher werden .

Ich darf doch wohl auch hier etwas von den An⸗

ſtalten der Geburtshuͤlfe , weil ſie als ein Theil der Wund⸗

arzneikunſt betrachtet werden muß , ſagen ?

Die Wundaͤrzte , welche als Landchirurgi in den

badiſchen Landen angeſtellt zu werden wuͤnſchen, muͤſſen
nicht nur den practiſchen , ſondern auch den 'heoretiſchen
Theil der Entbindungskunſt ſo genau kennen , daß ſie den

zu Hebammen beſtimmten Wetbern , den noͤthigen Unter⸗

richt ) zu ertheilen im Stand ſind . Weil ſich aber jede

Hebamme

*) Zur Grundlage deſſelben , muͤſſen ſie ſich des vom ſeligen

Hofrath Jaͤgerſchmidt angefangenen und von mir fortgeſezten
Unterrichts fuͤr Bebammen bedienen , und von demſelben wird

jeber Schuͤlerin ein Exemplar zugeſtellt .

K‚
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Hebamme nie uͤber die Grenzen einer natuͤrlich leichten ,
oder ſchweren Geburt wagen ſoll ; ſo werden die Wund⸗

ärzte , welche die Geburtshuͤlfe ausuͤben wollen , eh' ihnen
die Erlaubniß dazu ertheilt wird , genau gepruͤft und

nur denen der Unterricht der Hebammen anrertraut ,

welche ſich vorzuͤgliche Kenntniſſe in der Entbindungskunſt
erworben haben . Zur kuͤnftigen Wehemutter aber wird

nicht in einer Stadt , oder in einem Dorfe , oder Fleken ,
diejenige Frau in Unterricht genommen , welche die mei⸗

ſten Stimmen in der Wahl erhalten hat , ſondern es wird

nur die Frau zur Hebamme auserleſen , welche nach des

Phyſici und Hebammen⸗Meiſters Darfuͤr halten die beſten

Faͤhigkeiten , eine brauchbare Wehemutter zu werden ,
wuͤrklich hat . Dieſe genießt ſodann den gehoͤrigen auf
keine gewiſſe Zeit eingeſchraͤnkten Unterricht ; nach Vol⸗

lendung deſſelben aber wird ſie in Gegenwart des Phyſtci
von ihrem Lehrer gepruͤft, und wenn ſſe tuͤchtig erfun⸗
den worden iſt , vom Ober - oder Amt , als Hebamme
in Pfiichten genommen . Jeder Hebammen Meiſter muß
von halb Jahr zu halb Jahr in dem ihm anvertrauten

Bezirk , die Wehemuͤtter zuſammenberufen , mit ihnen
eine genaue Pruͤfung vornehmen , ſie muͤſſen ihm in Ge⸗

genwart des Phyſici die ihnen vorgefallene wichtigſte Faͤlle
erzaͤhlen, und von dem Erfund dieſer Pruͤfung muß der

Hebammen⸗Meiſter einen genauen Bericht zur Fuͤrſtlichen
Regierung einſchiken , und bei dieſem Examen darf keine

Hebamme ohne dringende von den Ortsvorgeſezten ſchrift⸗
lich bezeugte Urſache fehlen .

C Jeder



Jeder Hebammen⸗Meiſter iſt auch beſonders ange⸗

wieſen , den Wehemuͤttern einen zwekmaͤſigen Unterricht ,

wie ſte ſich bei Kindbetterinnen vornehmlich in Ruͤkſicht
k

auf die Diaͤt derſelben zu verhalten haben , zu ertheilen ?) .

Eben ſo wird auch genau darauf gehalten , daß die We⸗

hemutter den neugebohrnen Erdenbuͤrger nach den ihr

ertheilten Vorſchriften * ) behandle .
a

Zum Beſchluß ſei es mir erlaubt , noch etwas uͤber
8

die Einimpfung der Finderblattern oder Poken hie⸗
1

her zu ſezen , weil auch eigentlich ſie in die Wundarz⸗
8

neikunſt einſchlaͤht, und Baadens weiſer Fuͤrſt im Jaht

1766.
01·

de

») Ich wuͤnſchte ſehr , daß jeder Hebammen- ⸗Meiſter , jeder 9

Wundarzt und jede Wehmutter die von Dr . Keck herausgegebene be

gemeinnuͤzige Schrift fuͤr alle Staͤnde : Die Hausmutter am

Krankenbette betittelt , beſizen moͤge, weil ſie treffende Lehren

von dem , was man unterlaſſen ſoll , ertheilt . —

* ) Die den Hebammen gegebene Vorſchrift , die Nabelſchnut
60

neugehohrner Kinder vor der Unterbindung von dem Unterleib
je

des Kindes an zuſtreichen und nach geſchehener Abloͤſung derſel⸗
55

ben mit Salzwaſſer zu waſchen , hat der erdichteten Wuͤrkung, ſie
die Kinder durch dieſen Handgrif vor Gelbſucht und Poken zu

ſchüzen , bis jezo noch nicht entſprechen wollen noch koͤnnen , ab⸗

gleich neuerlich in den Regensburgiſchen gelehrten Nachrichten
Ru

vom Februar 1787 . VItes Stuͤk behauptet wurde , daß ein juͤdi⸗ bet
Be

ſcher Arzt in Polen durch dieſe Vorſicht ein Mittel erfunden
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1766 . ſchon auf Mittel dachte , die Inoculation der Po⸗

ken dem Unterthanen annemlich , und ſolche mit Ueber⸗

windung aller dargegen ſtreitenden Vorurtheile nach und

nach allgemein zu machen ; in ſolcher Abſicht wurde den

Ephoris Gymnaſii durch ein fuͤrſtliches Reſcript vom

27ten Aug . 1766 . H. R . N. 3677 . aufgetragen , die

auf Univerſttaͤten befindliche innlaͤndiſche Studioſos medi -

cinae anzuweiſen , ſich auf die Inoculation beſonders zu

legen . Ingleichem wurde ſaͤmtlichen Ober - und Aemtern

auch Phyſtkaten durch ein General⸗Decret vom 17ten Oct .

1776 . H. R . N. 4615 . aufgegeben , die innlaͤndiſche
Studioſos chirurgiae welche ſich in Berlin “ ) , Strasburg ,

oder Frankreich befinden , anzuweiſen , daß ſte ſich nebſt

denen uͤbrigen chirurgiſchen Wiſſenſchaften , auch die noͤthi⸗
ge Kenntniß im Einpropfen derer Kinderblattern erwer⸗

ben ſollen .

Ueber

habe , die Blattern bei den Kindern voͤllig auszurotten , wobei

jedoch dieſes zu bemerken iſt , daß dieſer Arzt die Haut der neu⸗

gebohrnen Kinder mit kleingeſtoſſenem Galz wohl abzureiben , und

ſie dann erſt ſauber zu waſchen , befiehlt .

Daß jezo die Inoculation der Blattern in Berlin nicht be⸗

guͤnſtigt werde , hat mich ein Arzt von dorther in einem Schrei⸗

ben unlaͤngſt verſichert und das deutſche Muſaͤum 1786 . rſte

Band ates St . Merz S . 201 —238 . Jun . qtes St . S . 533 —552 .

liefert einen auffallenden Beweis davon . Allein der redliche



Ueber viele von vorgefaßter Meinung entſprungent

Hinderniſſe ſiegten auch bald hernach mehrere Baadiſche

Aerzte und impften hin und wieder rechtſchaffener Eltern

Kindern die Poken mit dem gluͤklichſten Erfolg ein Y.

Unſere Durchlauchtigſten Prinzeſſinnen , die wie die

ſchoͤnſten Roſen im lieblichen Hain aufbluͤhen , entgien⸗

gen der haͤslichen Blatterkraukheit durch die Inocula⸗

tion — dieſem hohen Beiſpiel folgen mehrere Eltern ,
und bald werden die Vorurtheile vollends bekaͤmpft,
verſcheucht und das Blatternimpfen ein allgemeines Vor⸗

beugungsmittel gegen eine verheerende Seuche in Carl

Friedrichs gluͤklichen Staaten werden . Es iſt gewiß
der Bekanntmachung wuͤrdig, daß ſchon unſer Land⸗

volk und unter den Stadtleuten einige von der niedern

Claſſe angefangen haben , ſich von dem groſen Nuzen

der Inoculation zu uͤberzeugen und ihre Kinder recht⸗

ſchaffenen Aerzten zur Impfung der Kindsblattern zu

uͤbergeben .
Im

Paſtor Schwager zu Joͤllenbek in der Grafſchaft Ravensberg

laͤßt ſich nicht abhalten , dem Landvolk durch die gluͤklichſten

Verſuche mit der Pokenimpfung weſentlichen Vortheil zu ver⸗

ſchaffen — und ſein dem Landvolk uͤber dieſe gewiß ſehr wichtige

Erfindung in der Arzneiwiſſenſchaft ans Herz gelegter Aufſaz

verdient warmen Dank und Nachahmung .

Siehe Gerſtlacher ' s Sammlung aller Baaden - Durlachi⸗

ſchen Anſtalten und Verordnungen . rſter Band Seite 527 , u. f .
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Im verfloſſenen Jahr hatt ' ich Gelegenheit , 14 .

Kinder von verſchiedenem Alter und Geſchlecht und zwar

unter andern unſers Herrn Kammerpraͤſidenten von Gey⸗

ling 4. Soͤhne und 4. Toͤchter ( die ich an einem Mor⸗

gen zugleich inoculirte , und von welchen das juͤngſte
Kind 10 . Monate , das aͤlteſte aber 10 . Jahr alt war )

auch meine eigene dritthalb Jahr alte Tochter durch die

Einimpfung nach der eben ſo leichten , als ſichern Me⸗

thode durch einen geringen Riz am Oberarm mit dem

allerbeſten Erfolg der Blatternkrankheit zu entreiſſen .

Auch einem 10 . Monat ' altem Kind von vornehmer Ge⸗

burt impft ' ich die Blattern im Schoos ſtiner erhabenen
Groseltern ohne Vorwiſſen der abweſenden Eltern ein —
und dieſe empfanden bei ihrer Zuruͤkkunft , als ſie ihre
den Blattern ſo gluͤklich entronnene

8135
er an ihren

Buſen druͤkten, unnennbare Freude .Mit gleichem herr⸗

lichem Erfolg impften auch meine Herrn Collegen vielen

Kindern , die Blattern ein , ja unſere Verſuche liefen
alle ſo gluͤklich ab , daß auch Eltern , die nur ein einzi⸗

ges Kind hatten , keinen Anſtand nahmen , daſſelbe ino⸗

culiren zu laſſen , und bis auf den heutigen Tag leben

nicht nur alle dieſe Kinder , ſondern genieſen auch ohn

irgend eine nachtheilige Folge die bluͤhendſte Geſundheit ,
und ſie ſind die unwiderlegbarſte Beweiſe , daß aͤchte un⸗

truͤgbare Erfahrung die theoretiſche Bedenklichkeiten und

Zweifel , die ein Plattner und mit ihm noch andere ſonſt
verdiente Aerzte gegen die Pokeninoculation aufgeſtellt ha⸗

ben, am ſicherſten zu widerlegen im Stand ſeie .
3



Ich ſchlieſſe nun dieſe Nachricht von dem Zuſtand

des Wundarzneiweſens im Baadiſchen mit der Verſt⸗

cherung , daß Baadens weiſer und wohlthaͤtiger Fuͤrſt,
den Gott zum Wohl und Entzuͤken ſeiner begluͤkten Un⸗

terthanen noch lang ' erhalten wolle , das ganze Arznei⸗

weſen uͤberhaupt zu vervollkommnen thaͤtig bemuͤht iſt ,
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